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Anfrage Derungs 

 

betreffend Konsequenzen der Annahme der Volksinitiative gegen unnötige  

Bürokratie und Reglementierung 

 

Antwort der Regierung 

 

In den letzten Jahren hat die Regierung ihren Handlungsspielraum genutzt, um unnö-

tige Bürokratie und Reglementierung zu vermeiden und abzubauen. Die nicht erst 

seit Erlass des "Bürokratieartikels" im 2012 ergriffenen Massnahmen zeigen Wir-

kung. Zahlreiche wirtschaftsrelevante Regulierungen basieren aber auf der Bundes-

gesetzgebung und entziehen sich dem direkten Einfluss des Kantons. Dies wurde 

bereits im Rahmen der Behandlung des Auftrags Epp betreffend Deregulierung und 

administrative Entlastung und der Anfrage Felix betreffend Wirkung des "Bürokratie-

artikels" von Art. 84 Abs. 4 der Kantonsverfassung in der Oktobersession 2015 un-

termauert. Bei der Anfrage Claus betreffend die Befristung von Erlassen (Sunset Le-

gislation) und Überprüfung der Regulierungsdichte in der Oktobersession 2016 hielt 

die Regierung fest, dass der Kanton zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der vor ca. 

20 Jahren durchgeführten Aktion "VFRR" verschiedene Massnahmen getroffen habe: 

Insbesondere eine obligatorische Vorprüfung aller kantonaler Rechtsetzungsvorha-

ben bezüglich der Einhaltung der VFRR-Grundsätze, den Erlass von Rechtsetzungs-

richtlinien mit formalen und inhaltlichen Vorgaben für eine gute Gesetzgebung und 

das Angebot einer legistischen Aus- und Weiterbildung für alle kantonalen Mitarbei-

tenden, welche mit Rechtsetzungsprojekten befasst sind. Daran hat sich nichts ge-

ändert. Des Weiteren wird bei jedem Gesetzgebungsprojekt eine Regulierungsfol-

genabschätzung (RFA) durchgeführt, und die Regierung beurteilt zu Beginn eines je-

den Gesetzgebungsprojekts im Rahmen einer speziellen Notwendigkeitsprüfung, ob 

Bedarf nach einer Regulierung besteht. Ferner existiert beim Amt für Wirtschaft und 

Tourismus ein One Stop Shop Ansiedlung und Expansion. Der Auftrag Crameri be-

treffend Vereinfachung und Beschleunigung des Baubewilligungsverfahrens wurde in 

der Oktobersession 2018 (Revision KRG) umgesetzt. Mit der Digitalisierung, insbe-

sondere mit E-Government, wird weiter das Ziel verfolgt, die Verfahren und Kontakte 

mit den Behörden zu vereinfachen und zu verschlanken. Aufgrund ihrer Führungs-

verantwortung weist die Regierung die Verwaltung zudem stets unmissverständlich 

an, die Möglichkeiten der Deregulierung und Entbürokratisierung aktiv zu nutzen.  
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Zu Frage 1: Die Regierung ist sich der Thematik sehr bewusst. Wie aufgezeigt wer-

den Massnahmen ergriffen, soweit Handlungsspielraum besteht. Auch die Ämter sind 

bestrebt, unbürokratisch zu handeln und zu wirken. Der Freiheitsindex von Avenir 

Suisse ist für die Thematik übrigens nur bedingt Gradmesser. 10 von 17 ökonomi-

schen Indikatoren messen steuer- und finanzpolitische Richtwerte, die nicht direkt 

durch die Regierung beeinflussbar sind. Zudem steht unser Kanton bei vielen regu-

lierungsrelevanten Indikatoren gut da, z.B. bei der Arbeitsmarktregulierung, der sehr 

kurzen Verfahrensdauer für Baubewilligungen, der Dezentralisierung oder der Anzahl 

Staatsbeschäftigten. Einige Punkte fallen in die Autonomie der Gemeinden (Alkohol-

konsumverbot, Ladenöffnungszeiten), während andere Ergebnis der politischen De-

batte sind (Kirchensteuer für Unternehmen, kantonale Monopole). Gemäss der wis-

senschaftlichen Studie "Qualitätsmessung der Rechtsetzung im Kanton Graubünden" 

vom Juni 2015 ist unser Kanton im schweizweiten Vergleich beim Erlass und der Än-

derung von Gesetzen und Verordnungen zurückhaltend. Er weist einen vergleichs-

weise geringen Regulierungsbestand auf und liegt auch bezüglich Regulierungsakti-

vität unter dem Durchschnitt der Schweizer Kantone. Dieser Erfolg basiert auf einer 

seit Jahren entwickelten, durch Qualitätssicherungsinstrumente begleiteten und von 

Zurückhaltung und Selbstbeschränkung geprägten Rechtssetzungskultur.  

 

Zu Frage 2 und 3: Es ist auf die oben aufgeführten Instrumente zu verweisen. Die 

Regierung wird weiterhin für eine wirtschaftsfreundliche Ausgestaltung und Umset-

zung gesetzlicher Bestimmungen sorgen. 

 

Zu Frage 4: Es gibt verschiedene Regulierungsbremsen (s. Bericht des Bundesrats 

in Erfüllung des Postulats Caroni 15.3421). Die Evaluation von Regulierungsbrem-

sen, auch von "one-in-one-out" (OIOO), ist äusserst komplex und aufwendig. Die 

Regierung wendet ein einfaches und wirkungsvolles System an, das konsequent wei-

tergeführt werden soll. Im Rahmen des Vollzugs von Bundesrecht sind aber klar 

Grenzen gesetzt. Aufgrund des erwähnten Berichts kann zudem nicht gesagt wer-

den, ob OIOO für den Kanton zielführend wäre. Auf den Bund bezogen hätte OIOO 

zwar eine gewisse Wirkung, die Nebenwirkungen oder Gefahren wären indes be-

trächtlich.

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 
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